
 

A m t s b l a t t   
Landkreis Straubing-Bogen 

         – Heimat des Bayerischen Rautenwappens - 

Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 7.45 bis 12.00 Uhr, Mo. und Di. 13.00 bis 16.00 Uhr, Do. bis 17.00 Uhr 

KFZ-Zulassung und Führerscheinstelle: Mittwoch nachmittags geschlossen, übrige Zeit nach Vereinbarung (bitte nutzen Sie auch 
diese Möglichkeit), Schalterschluss in der Zulassungsstelle jeweils ½ Stunde vor Ende der Sprechzeiten: 
Sie erreichen uns mit dem Stadtverkehr SR, Linie 3, mit der Bahn, Haltestelle Straubing-Ost 

Nr. 9 17. Mai 2017 46. Jahrgang 

 

Das Amtsblatt erscheint als Nachrichtenblatt des Landkreises und aller anderen Behörden zweimal monat-
lich bzw. nach Bedarf. 

Herausgabe, Druck und Vertrieb: Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstr. 15, 94315 Straubing 
Tel.: 09421/973-0          Fax: 09421/973-230 
Internet: www.landkreis-straubing-bogen.de               E-Mail: landratsamt@straubing-bogen.de 

Verantwortlich für den Inhalt: Einsender bzw. Unterzeichner der betreffenden Bekanntmachungen 
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AZ: 43-1711/1 
 
Immissionsschutzgesetze; 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);  

Antrag auf Erteilung der Wesentlichen Änderung der Anlage zur Verarbeitung von Schlachtneben-
produkten auf dem Grundstück Fl. Nr. 632, Gemarkung Bogenberg durch den Wiederaufbau nach 
Brand und Betrieb der Anlage in geänderter Form durch die Firma AL Geflügelprotein Produktion 
Bogen GmbH, Hofweinzier 20, 94327 Bogen 

hier: Bekanntgabe nach § 3a Satz 2 Halbsatz 2 des Gesetzes über 
 die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 

 

B E K A N N T M A C H U N G : 
 

 
Die Firma AL Geflügelprotein Produktion Bogen GmbH, Hofweinzier 20, 94327 Bogen 
hat beim Landratsamt Straubing-Bogen am 29.11.2016 die Wesentliche Änderung der Anlage 
zur Verarbeitung von Schlachtnebenprodukten auf dem Grundstück Fl. Nr. 632 der Gemarkung 
Bogenberg und den Betrieb der Anlage in geänderten Form beantragt.  
 
Bei der beantragten Anlage ist nach § 3c Abs. 1 Satz 1 UVPG i. V. m. mit Nr. 7.19.1 der Anlage 1 
zum UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles vorgeschrieben. Im Zuge der Vorprüfung 
ist festzustellen, ob das Vorhaben unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufge-
führten Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann und deshalb die 
Verpflichtung zur Durchführung einer förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vor-
schriften des UVPG besteht. 
 
Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben keiner förmlichen Umweltverträglich-
keitsprüfung zu unterziehen ist, da keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu besor-
gen sind. 
Die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem materiellen Umweltrecht wird unbeschadet dessen 
im Rahmen des Genehmigungsverfahrens – ohne die zusätzlichen, im Wesentlichen verfahrens-
rechtlichen Anforderungen des UVPG - überprüft. 
 
Diese Feststellung wird hiermit gem. § 3a Satz 2 Halbsatz 2 UVPG bekannt gegeben. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist. 
 
Nähere Informationen können beim Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet 43, Leutnerstr. 15, 
94315 Straubing, Tel. 09421/973-106, eingeholt werden. 
 
 
Straubing, 03.05.2017 
Landratsamt Straubing-Bogen 
Sachgebiet Umwelt- und Naturschutz 
 
 
Denk 
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Aufgebot 
 

einer verloren gegangenen 
 

Sparurkunde 
 
Die Sparurkunde 
   Antragsteller 
Sparkassenbuch KontoNr. 3420324693 Barbara Lichtinger 
ist in Verlust geraten.  
 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB zum Zwecke der Kraft-
loserklärung das Aufgebot. 
 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bis spätestens 

27.07.2017 
bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten Termin keine Rechte 
geltend gemacht, so erfolgt anschließend die Kraftloserklärung der Sparurkunde. 
 
Landshut, den 27.04.2017 
 
Sparkasse Landshut 
 
 
Muggenthaler                 Wirkert 
 


